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I. Auftrag

Die Bundesregierung legt diesen Bericht dem Deutschen
Bundestag gemäß dessen Beschluss vom 3. Mai 1984
(Bundestagsdrucksache 10/1250) vor. Sie berichtet über
den geltenden Rahmenplan 2004 bis 2007 und gibt einen
Überblick über die beabsichtigte Gestaltung des Rahmen-
plans 2005 bis 2008.

Die Beratungen zur Weiterentwicklung der Förde-
rungsgrundsätze des Rahmenplans 2005 bis 2008 finden
derzeit auf Bund/Länder-Ebene statt. Die Beschlussfas-
sung durch den PLANAK ist für November 2004 vorge-
sehen.

II. Wesentliche Änderungen im Rahmenplan 
2004 bis 2007

Der Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küsten-
schutz (PLANAK) hat am 12. Dezember 2003 abschlie-
ßend über den Rahmenplan 2004 bis 2007 beschlossen. 

Wichtigster Beschluss ist die Neuausrichtung der Maß-
nahmen zur ländlichen Entwicklung. Die raumbezogenen
Maßnahmen Dorferneuerung, Flurbereinigung, Wegebau
und Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung wurden in ei-
nen Fördergrundsatz „Integrierte ländliche Entwicklung“
überführt. Gleichzeitig wurden das Regionalmanagement
und die Erarbeitung ländlicher Entwicklungskonzepte in
das Förderangebot aufgenommen. Bisher isolierte Einzel-
maßnahmen können so besser aufeinander abgestimmt
und gezielt zur Entwicklung der ländlichen Regionen ein-
gesetzt werden. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass
jede Region ihre eigenen Stärken und Schwächen hat und
Fördermaßnahmen umso besser wirken, je stärker sie auf
diese regionalen Besonderheiten abgestimmt sind. Dies
kann jetzt durch die Förderung der Erarbeitung ländlicher
Entwicklungskonzepte angestoßen werden. Mit dem Re-
gionalmanagement wird die zielgerichtete Umsetzung der
in den Regionen erarbeiteten Strategie unterstützt. Die
Erfahrungen aus dem Modellvorhaben REGIONEN
AKTIV und der Gemeinschaftsinitiative LEADER zei-
gen, dass dies ein viel versprechender Weg ist. 

Um regionale Entwicklungsprozesse schneller in Gang zu
bringen, kann darüber hinaus zunächst ein um fünf Pro-
zentpunkte höherer Zuschuss gegeben werden, wenn
investive Maßnahmen der Umsetzung eines regionalen
Entwicklungskonzeptes dienen. Ab 2007 werden die För-
dersätze dann um fünf Prozentpunkte für Maßnahmen ab-
gesenkt, deren Umsetzung nicht zur Erreichung der Ziele
des Entwicklungskonzepts dient. Maßnahmen im Rah-
men eines integrierten ländlichen Entwicklungskonzepts
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werden damit ab diesem Zeitpunkt in der Förderung um
zehn Prozentpunkte besser gestellt.

Dieser Ansatz wurde inzwischen auch von der Europäi-
schen Kommission mit den Vorschlägen zur Förderung
der ländlichen Entwicklung ab 2007 bestätigt.

Die neuen Förderinhalte umfassen im Einzelnen:

– Die Erarbeitung integrierter ländlicher Entwicklungs-
konzepte, die unter Beteiligung der Bevölkerung und
der relevanten Akteure Entwicklungsziele und Hand-
lungsfelder festlegen und eine Strategie zur Errei-
chung der Ziele und prioritäre Entwicklungsprojekte
beschreiben. Es können bis zu 75 Prozent der Kosten,
einmalig bis zu 50 000 Euro, gefördert werden. Zu-
wendungsempfänger sind Gemeinden, Gemeindever-
bände oder Zusammenschlüsse relevanter Akteure un-
ter Einbeziehung von Gemeinden.

– Regionalmanagement zur Initiierung, Organisation
und Begleitung regionaler Entwicklungsprozesse
durch

– Information, Beratung und Aktivierung der Bevöl-
kerung; 

– Erschließung regionaler Entwicklungspotenziale
und 

– Beförderung zielgerichteter Projekte. 

Es können bis zu 70 Prozent der Kosten, jedoch
höchstens 75 000 Euro jährlich, für die Dauer von
maximal fünf Jahren gefördert werden. Zuwendungs-
empfänger sind Gemeinden, Gemeindeverbände oder
Zusammenschlüsse relevanter Akteure unter Einbezie-
hung von Gemeinden.

– Die Erweiterung der Dorferneuerung um die Förderung
der Sicherung und Weiterentwicklung dorfgemäßer Ge-
meinschaftseinrichtungen. Zuwendungsempfänger für
die Investitionen in Gemeinschaftseinrichtungen sind
Gemeinden und Gemeindeverbände.

– Dem ländlichen Charakter angepasste Infrastruktur-
maßnahmen insbesondere zur Einkommensdiversifi-
zierung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe. Ne-
ben dem ländlichen Wegebau ist jetzt beispielsweise
auch der Ausbau von Rad- und Wanderwegen, Schutz-
hütten oder Bootsanlegestegen förderfähig. Die För-
derhöhe kann 2004 maximal 55 Prozent, in den neuen
Ländern maximal 75 Prozent, und ab 2005 maximal
50 Prozent, in den neuen Ländern maximal 70 Prozent
betragen.

– Die Anlage von Schutzpflanzungen im Zusammen-
hang mit der Land- und Forstwirtschaft. Die Förder-
sätze entsprechen denen bei den Infrastrukturmaßnah-
men. Auch natürliche Personen können hierfür
Fördermittel erhalten.

– Kooperationsvorhaben von Landwirten mit anderen
Partnern im ländlichen Raum (z. B. Handwerker), die
über den landwirtschaftlichen Sektor hinausgehen und
der Erschließung neuer Einkommensquellen oder der
Schaffung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten

dienen. Es können Zuschüsse von maximal
30 Prozent, in den neuen Ländern maximal 40 Pro-
zent, gewährt werden.

– Die Neuordnung des ländlichen Grundbesitzes und die
Gestaltung des ländlichen Raums zur Verbesserung
der Agrarstruktur in Verfahren nach dem Flurbereini-
gungsgesetz und dem Landwirtschaftsanpassungsge-
setz. Die Eigenbeteiligung der Teilnehmergemein-
schaft beträgt mindestens 20 Prozent, in den neuen
Ländern mindestens 10 Prozent und bei Weinbergs-
flurbereinigung mindestens 40 Prozent. Für eine Über-
gangsfrist von zwei Jahren kann die Eigenbeteiligung
bei der Weinbergsflurbereinigung auf 35 Prozent be-
schränkt werden. Eine wesentliche Änderung gegen-
über der bisherigen Förderung ist, dass künftig ökolo-
gisch bedenkliche Maßnahmen, wie die Beseitigung
von Hecken oder Tümpeln oder Entwässerung, nur
noch mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe gefördert
werden, wenn die zuständige Naturschutzbehörde aus-
drücklich zustimmt.

Mit einem weiteren neuen Förderungsgrundsatz werden
Beratungsleistungen auf der Basis von einzelbetrieb-
lichen Managementsystemen gefördert. Dieses Instru-
ment der Betriebsführung wird in Zukunft für die Sicher-
stellung der Prozessqualität immer wichtiger werden.
Damit soll den Landwirten vor allem die Dokumentation
und Einhaltung der künftigen Cross-Compliance-Bestim-
mungen (Bewirtschaftungsauflagen) erleichtert werden.
Die Maßnahme setzt ein mit den Luxemburger Beschlüs-
sen in der EG-Verordnung über die Förderung der ländli-
chen Entwicklung geschaffenes Förderangebot um.

Im Rahmen des Agrarinvestitionsförderungsprogramm
wurden bei der einzelbetrieblichen Investitionsförderung
die Fördermöglichkeiten für Junglandwirte verbessert.
Mit einem gesonderten Zuschuss von bis zu 20 000 Euro,
der neben der übrigen Investitionsförderung gewährt wer-
den kann, können junge Betriebsinhaber in der schwieri-
gen Phase der Existenzgründung wirksam bei der betrieb-
lichen Ausrichtung unterstützt werden. Damit werden
auch die durch die Luxemburger Beschlüsse erweiterten
EG-rechtlichen Fördermöglichkeiten genutzt. Als Ergeb-
nis aus den Beratungen im Rahmen des Internationalen
Jahres der Berge wurde außerdem die begrenzte Maschi-
nenförderung ausgeweitet: Künftig können auch Spezial-
maschinen und -geräte für die Bewirtschaftung in Steilla-
gen der Berggebiete gefördert werden. 

Im Rahmen der Verarbeitung und Vermarktung ökolo-
gisch oder regional erzeugter Produkte wurde die Förde-
rung um die Durchführung von Vermarktungskonzep-
tionen erweitert. 

Die Förderung älterer landwirtschaftlicher Arbeitnehmer,
die im Zuge des Strukturwandels ausscheiden, durch An-
passungshilfen war in den letzten Jahren stark rückläufig.
Bund und Länder waren sich einig, dass diese Maßnahme
keine gesamtstaatliche Bedeutung mehr hat und nicht
mehr im Förderangebot der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“
weitergeführt werden soll. Aufgrund einer Übergangsre-
gelung können im Jahr 2004 letztmalig Erstanträge auf
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Anpassungshilfe für ältere landwirtschaftliche Arbeitneh-
mer gestellt werden; eine Anschlussförderung ist im Rah-
men der Förderbestimmungen auf der Grundlage des gel-
tenden Rechts möglich. 

Zum Vorschlag des Bundes, die Förderung von Leis-
tungsprüfungen in der tierischen Erzeugung zu streichen,
konnte im Planungsausschuss kein Einvernehmen erzielt
werden. Im Gesamtkompromiss ist der Bund auf den
Wunsch der Länder eingegangen, wonach die Maßnahme
in 2004 noch unverändert fortgeführt und gleichzeitig
eine inhaltliche Überprüfung mit dem Ziel vorgenommen
wird, die Verbesserung von Qualitätssicherung und die
Prozessqualität in den Mittelpunkt zu stellen. Dabei soll
auch das neue Förderangebot für einzelbetriebliche Ma-
nagementsysteme berücksichtigt werden.

III. Entwicklung der Förderungsgrundsätze 
des Rahmenplans 2005 bis 2008

Die Bundesregierung verfolgt weiter das Ziel, die Ge-
meinschaftsaufgabe als ein Instrument zur Förderung der
ländlichen Entwicklung auszugestalten. 

Die Gemeinschaftsaufgabe ist bereits heute das zentrale
Instrument zur Umsetzung der EU-Politik für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums, der zweiten Säule der
gemeinsamen Agrarpolitik. Mit den Luxemburger Be-
schlüssen vom Sommer 2003 zur Reform der Gemeinsa-
men Agrarpolitik (GAP-Reform) und dem inzwischen
von Bundestag und Bundesrat beschlossenen Gesetz zu
deren Umsetzung kommt der Flankierung des damit ver-
bundenen Anpassungsprozesses über Maßnahmen der
zweiten Säule steigende Bedeutung zu. Ziel der Förder-
maßnahmen ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der land-
wirtschaftlichen Betriebe wie auch der verarbeitenden
Unternehmen zu verbessern, eine umwelt- und tierge-
rechte Produktion zu honorieren und durch Diversifizie-
rung eine breitere wirtschaftliche Basis für die Erhaltung
der Strukturen im ländlichen Raum zu schaffen. Über die
ab 2005 beginnende obligatorische Modulation werden
auch die dazu erforderlichen Finanzmittel verstärkt.

Nach den Vorschlägen der Europäischen Kommission
wird diese Zielsetzung auch in der bevorstehenden EU-
Förderperiode 2007 bis 2013 weiterverfolgt. Dabei soll
die Umsetzung der Politik für den ländlichen Raum ab
2007 in einen strategischen Gesamtrahmen eingebunden
werden. Danach werden vom Rat Strategische Leitlinien
der Gemeinschaft mit politischen Prioritäten auf europäi-
scher Ebene beschlossen. Darauf basierend ist vom Mit-
gliedstaat im Rahmen seiner Zielsetzungen ein nationaler
Strategieplan aufzustellen. Die Maßnahmen des Fonds in
den Mitgliedstaaten werden in Form von Entwicklungs-
programmen für den ländlichen Raum umgesetzt. Diese
tragen dem nationalen Strategieplan Rechnung und de-
finieren konkrete Fördermaßnahmen innerhalb des EG-
rechtlichen Rahmens. 

Die GAK wurde bereits in der laufenden EU-Förder-
periode als „Rahmenregelung“ von der EU-Kommission
genehmigt. Sie bildet einen übergreifenden Rahmen für
zentrale Maßnahmen der von den Ländern aufgestellten

Entwicklungspläne, trägt damit zur Vereinheitlichung der
Fördermaßnahmen in Deutschland bei und entlastet das
EG-rechtliche Genehmigungsverfahren für die einzelnen
Länderprogramme deutlich. Schließlich trägt die GAK
auch erheblich zur Bereitstellung der erforderlichen na-
tionalen Finanzmittel bei.
Unabhängig vom Ausgang der weiteren Beratungen auf
EU-Ebene über die Kommissionsvorschläge wie auch der
Bund-Länder-Beratungen über deren nationale Umset-
zung ist absehbar, dass ein nationales Koordinierungs-
instrument zur Erarbeitung eines übergreifenden nationa-
len Strategierahmens unverzichtbar sein wird.
Vor diesem Hintergrund setzt sich die Bundesregierung in
den Beratungen von Bundestag und Bundesrat zur Mo-
dernisierung der bundesstaatlichen Ordnung für den Er-
halt der Gemeinschaftsaufgabe ein.
Ein weiterer Aspekt bei der Weiterentwicklung der GAK-
Maßnahmen sind die finanziellen Rahmenbedingungen.
Weder Bund noch Länder können den Agrarbereich von
den Bemühungen zur Konsolidierung der Haushalte aus-
nehmen. Auch deshalb setzt sich die Bundesregierung da-
für ein, die Fördermöglichkeiten in der GAK stärker auf
die von der EU finanzierten Maßnahmen auszurichten,
damit sich die Finanzmittel gegenseitig verstärken kön-
nen.
In den Bund/Länder-Beratungen zur Ausgestaltung des
GAK-Rahmenplans 2005 bis 2008 verfolgt die Bundes-
regierung das Ziel, die Maßnahmen zur markt- und stand-
ortangepassten Landbewirtschaftung weiter auszubauen
und damit ein breiteres Angebot für Agrarumweltmaß-
nahmen in den Ländern anzubieten. Dies ist in der laufen-
den Förderperiode insbesondere für die neuen Länder von
Bedeutung, da hier bis Ende 2006 im Wesentlichen die
Agrarumweltmaßnahmen für eine Verwendung der EU-
Modulationsmittel infrage kommen. 
Zu berücksichtigen ist auch, dass die Direktzahlungen im
Zuge der GAP-Reform zukünftig überwiegend unabhän-
gig von einer Bewirtschaftung gewährt werden (Entkopp-
lung). Soweit über die Bestimmungen von Cross-Com-
pliance hinaus eine aktive traditionelle Bewirtschaftung
zum Beispiel durch Beweidung von Grünland auf Grenz-
standorten wünschenswert ist, wird geprüft, ob hierfür zu-
sätzliche Anreize erforderlich werden.
In einer Bund/Länder-Arbeitsgruppe wurden Eckpunkte
insbesondere zu folgenden Maßnahmen ausgearbeitet:
– erosionsmindernder Ackerfutterbau,
– extensive Grünlandnutzung auf Hangflächen oder

Deichen, 
– extensive Bewirtschaftung von Grünland zur Erhal-

tung einer pflanzengenetisch wertvollen Vegetation,
– Beibehaltung einer extensiven Schaf oder Ziegenhal-

tung (insbesondere Hüte- und Wanderhaltung),
– Erweiterung der umwelt- und tiergerechten Haltungs-

verfahren für
– Sommerweidehaltung von Rindern,

– Mastputen/-hühner.
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Bei der einzelbetrieblichen Investitionsförderung im Rah-
men des Agrarinvestitionsförderungsprogramms (AFP)
ist die Vergabe von Bürgschaften unter Beteiligung des
Bundes auf die neuen Länder begrenzt und läuft nach der
geltenden Beschlusslage zum 31. Dezember 2004 aus.
Für die anstehenden Beratungen haben einige Länder eine
Fortsetzung dieser Regelung beantragt. Andere Länder
haben mit Blick auf die steigenden Anforderungen der
Banken nach ausreichenden Sicherheiten bei gleichzeitig
steigenden Pachtanteilen in der Landwirtschaft vorge-
schlagen, eine für das gesamte Bundesgebiet geltende
Bürgschaftsregelung einzuführen. Aus Sicht des Bundes
hat die Prüfung einer solchen bundesweiten Bürgschafts-
regelung im Kontext der allgemeinen Grundsätze des
Bundes für Bürgschaftsregelungen zu erfolgen und die
Möglichkeiten der Länder für eigene Regelungen zu be-
rücksichtigen. 

Außerdem bedarf die Prosperitätsgrenze aufgrund eines
Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes zur differenzier-
ten Berücksichtigung von Ledigen und Verheirateten
einer Anpassung. In diesem Zusammenhang wird eine
angemessene Anhebung für verheiratete Antragsteller ge-
prüft. Dabei ist zu berücksichtigen, dass schon die derzei-
tige Prosperitätsgrenze von 90 000 Euro nur für wenige
Betriebe ein Ausschlusskriterium ist.

Unter Berücksichtigung der oben dargelegten Rahmenbe-
dingungen (begrenzte öffentliche Mittel) und Ziele (stär-
kere Ausrichtung der GAK auf EU-Finanzierung) stellt
die Bundesregierung die gesamtstaatliche Bedeutung der
Förderung von Leistungsprüfungen in der tierischen Er-
zeugung weiter infrage. 

Durch die Leistungsprüfungen werden Merkmale von
Einzeltieren festgestellt, auf deren Basis ihr genetischer
Wert und damit auch ihr Marktwert als Zuchttier ermittelt
wird. Insofern besteht ein erhebliches wirtschaftliches In-
teresse der Züchter, auch ohne staatliche Förderung wei-
terhin an den Leistungsprüfungen teilzunehmen. 

Das Angebot von Beratungsleistungen für landwirtschaft-
liche Betriebe, das nach der neuen GAK-Maßnahme
„Einzelbetriebliche Managementsysteme“ gefördert wer-
den kann, stellt einen geeigneten Ansatzpunkt für die er-
forderliche Umstellung der Finanzierungsgrundlagen der
Kontrollverbände und -ringe dar. Dies auch deshalb, weil
für diese Maßnahme eine Finanzierung aus dem EAGFL
möglich ist.

IV. Ausstattung der Rahmenpläne mit 
Finanzmitteln

Die Entwicklung der Mittelansätze der Gemeinschafts-
aufgabe wird aus der Übersicht in Anlage 1 deutlich. Die
Verteilung der Mittel (Ist-Ausgaben) auf Bundesländer
und Maßnahmen im Haushaltsjahr 2003 zeigt Anlage 2. 

Im Haushaltsjahr 2004 stehen zur Umsetzung der Maß-
nahmen des Rahmenplans Bundesmittel in Höhe von
715,5 Mio. Euro zur Verfügung. Zusammen mit den Lan-
desmitteln können damit rd. 1 170 Mio. Euro eingesetzt
werden. In Anlage 3 werden die Ansätze für 2004 absolut
sowie die prozentualen Veränderungen in den einzelnen
Maßnahmegruppen gegenüber dem Jahr 2003 dargestellt.

Bei der Betrachtung nach Schwerpunkten haben die Maß-
nahmen zur Verbesserung der ländlichen Strukturen mit
rd. 36 Prozent den größten Anteil am Gesamtplafond. Die
Förderung einer nachhaltigen Landbewirtschaftung ins-
besondere durch die Ausgleichszulage umfasst knapp
26 Prozent des Gesamtplafonds. Die Förderung zur Ver-
besserung der Produktions- und Vermarktungsstrukturen
folgt mit einem Anteil von 23 Prozent.

Nach Abzug der Altverpflichtungen in Höhe von rd.
630 Mio. Euro stehen für Neubewilligungen in 2004 rd.
540 Mio. Euro Bundes- und Landesmittel zur Verfügung;
dies sind ca. 46 Prozent des Gesamtplafonds. 

In 2004 werden aufgrund der Anmeldungen der Länder
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von voraussicht-
lich rd. 808 Mio. Euro (Bundes- und Landesmittel) in An-
spruch genommen, die in künftigen Haushaltsjahren
wirksam werden. 

Insgesamt beträgt der Neubewilligungsrahmen an Kas-
senmitteln und Verpflichtungsermächtigungen damit rd.
1 348 Mio. Euro Bundes- und Landesmittel.

Der Regierungsentwurf des Bundeshaushaltes sieht im
Haushaltsjahr 2005 Bundesmittel von 685 Mio. Euro für
die Maßnahmen des Rahmenplans der Gemeinschaftsauf-
gabe vor. Hieraus errechnet sich ein Plafond an Bundes-
und Landesmitteln von gut 1 100 Mio. Euro.

Die GAK bildet den finanziellen Kern der Länderpro-
gramme zur ländlichen Entwicklung, mit denen die ver-
fügbaren EU-Mittel gebunden werden. Die GAK-Mittel
leisten so einen wichtigen Beitrag zur nationalen Mit-
finanzierung der EU-Programme zur Entwicklung länd-
licher Räume; gleichzeitig wird ihre Wirkung dadurch er-
heblich verstärkt.
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